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Gemeinde Ober-Mörlen 
 
Beschlussvorlage Gemeindevertretung der 

Gemeinde Ober-Mörlen 
 
 
Betreff: 
Kommunalwahl in Hessen am 15. März 2026 
 
Beschluss über die Gültigkeit der Wahl der Gemeindevertretung Ober-Mörlen und des  
Ortsbeirates Langenhain-Ziegenberg sowie über Einsprüche nach § 25 Kommunalwahlgesetz 
(KWG)  
 
Sachdarstellung: 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung vom 27.03.2026 das Ergebnis der Wahl  
der Gemeindevertretung Ober-Mörlen sowie der Ortsbeiratswahl Langenhain-Ziegenberg 
festgestellt. 
 
Die Wahl zur Gemeindevertretung Ober-Mörlen ergab folgende Sitzverteilung: 
 
 CDU - 11 Sitze                      
 SPD - 10 Sitze    
 GRÜNE -   3 Sitze 
 FWG -   7 Sitze. 
 
Die Wahl zum Ortsbeirat Langenhain-Ziegenberg ergab folgende Sitzverteilung: 
 
 CDU -   2 Sitze 
 SPD -   1 Sitz 
 GRÜNE -   1 Sitz 
 FWG -   1 Sitz. 
 
Die endgültigen Wahlergebnisse sowie die Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber 
wurden auf der Homepage der Gemeinde sowie in den „Ober-Mörler Nachrichten“ vom 02.04.2026 
bekannt gemacht. 
 
Nach § 26 KWG hat die Vertretungskörperschaft über die Gültigkeit der Wahlen sowie eventuelle 
Einsprüche nach § 25 KWG zu beschließen. 
 
Einsprüche gingen innerhalb der 2-Wochen-Frist nicht ein. 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Die Gültigkeit der Wahl der Gemeindevertretung vom 15.03.2026 wird 
beschlossen. 
 
2. Die Gültigkeit der Wahl des Ortsbeirates Langenhain-Ziegenberg vom 15.03.2026 
wird beschlossen. 
 
 
gezeichnet: 3 Ordnungsverwaltung 
 
Anlage/n): keine 




